
SATZUNG

Eine Uelt e. V., Attendorn

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

1, Der Verein fÜhrt den Namen ItEine Ueltrr und soII ins
Vereinsregister des Amtsgerichts 0Ipe eingetragen LleIden.

Nach Eintragung fÜhrt er den Zusalz Iteingetragener Verein
(e.v.)".

2. Der Verein hat seinen Sitz in Attendorn

3. Das Geschäftsjahr des vereins ist das Kal-enderjahr. ,

§ 2 Uesen und Zureck

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-

nützige Zuecke im Sinne des Abschnitts'rsteuerbegünstigte
Zuecketr der Abgabenordnung.

2. Zr,reck des Vereins ist:
Die unmittelbare Förderung zur Verbesserung der Lebens-

bedingungen cier lvlenschen in Ländern der so9. Dritien
ue1t, durch finanzielle unterstützung von Projekten in
sog. Enturicklungständern.
Die Förderung der internationalen Gesinnung und der

Toleranz auf a11en Gebieten der KuItur.
Die Information über die r,lirtschaftlichen und geseII-
schaftlichen Situationen in den sog. Entuicklungsländern.
Die Förderung des Uölkerverständigungsgedankens.
Die Förderung der Partnerschaf L zwLschen lvlenschen und

. Ländern unterschiedlichen Entr,licklungsstandes, mit dem

die Idee vom Zusammenleben aller fvlenschen in der Uelt
vorangebracht ulerden so11.
Die Förde3.ung von [Ylaßnahmen zur Beuah3ung der Schöpf un9.

3. Die f Ür den Satzungszuleck erf orderlichen tYlittel uerden

insbesondere beschafft :

- Durch Einuerbung und Beschaffung von Sach- und Geldmitteln.



4.

q

2-

Der verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht inerster Linie eigenuirtschaftr.iche Zulecke.
Ivlittel des vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zr,lecke
verulendet urerden, die writglieder erhalten keine Zuulendun_gen aus lvritteln des vereins. Es darf keine person durchAusgaben, die dem zueck der Körperschaft fremd sind oderdurch unverhältnismäßig hohe vergütungen begünstigt uer-den.

fvlitglieder erhart en bei ihrem Ausscheiden oder
1ösung oder Aufhebung des vereins u.reder etuaige
Leistungen zurück, noch haben sie Anspruch auf
vom Vereinsvermögen.

6. bei Auf-
erbrach t e

An te i1e

I
I

§ S ffiitgliedschaft

1. Mitglled des vereins kann jede natürliche oder juristische
Person urerden.

2. Über die Aufnahme a1s Hitgried entscheidet nach schrift_
lichem Antrag der Vorstand.

3' Von den lvlitgliedern können Beiträge erhoben ulerden. Näheres
beschließt die fiitgli.ederversammlung.
Kapitalanteile oder Sacheinlagen von den wlitgliedern urerden
nicht entgegengenommen.

4. Die lvlitgliedschaf t endet
a) durch Tod bzw. durch Auflösung eine juristischen person,
b) durch eine schrifltliche Austrittserklärung des wlitgliedes,

die mit dem Tag des Eingangs dieser frkrärung beim vor-
stand uli.rksam uird.

c) durch Ausschluß.

5. Ein wlitqlied kann ausgeschlossen uerden, uenn es gegen die
Interessen des vereins verstößt. Der Ausschluß uird mit
schriftlicher rqitteilung an das writgried ulirksam.
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4 0rgane des Uereins

Organe des Vereins sind! a)
b)

der Vorstand
die wlitgliedexvBrsammlung.

\

Die 0rgane fassen ihre Beschlüsse mit einfacher 
'vrehrheitder anuesenden stimmberechtigten writglieder, soueit diesesatzung nichts anderes bestimmt. Bei stimmengleichheit

entscheidet die stimmes des Leiters / aer Leiterin der
Versammlung.
Beschlüsse können auch auf schriftlichem uege gefaßt uerden,Lrenn die j er.reil igen 0rganmitgl ieder sich zu der beschließen_den Regelung erklären oder kein 0rganmitglied diesem,ider_spricht.

§ 5 Vorstand

1' Der vorstand besteht aus vier vorstandsmitgliedern.
Der verein uird gerichtlich und außergerichtlich (§ 26 BGB)
von jeueils zuei vorstandsmitgliedern gemeinsam vertreten.
Dem vor',stand obliegt die Führung der Geschäf te, und er leitet
den verein im Rahrnen dieser satzung, Der vorstand hat füreine ordnungsgemäße Führung der Bücher zu sorgen und diese
einmar jährrich von zuei prüfern, die von der lvritglieder-
versammlung ger.lählt uerden, prüf en zu lassen. Das Ergebnis
der Prüfung ist der writgliederversammlung vorzulegen.
Der vorstand ist beschlußfähig, uenn die Hä1fte der vor-
standsmitglieder anulesend ist.
Die vorstandsmitglieder führen ihre Tätigkeit ehrenamtrich
aus.

Die vorstandsmitglieder urerden in der tyritgliederversammrung
für die Dauer von z Jahren geuäh1t. uiederuahl ist mäg1ich.
uorstandsmitgrieder können von der fvritgriederversammlung
durch die uahr eines Nachforgers mit der absoluten stimmen-mehrheit jederzeit abberufen uerden.

3.

4.

5.

6.

7.
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§ 6 lvlltgliederversammlung

1 ' Die writgliederversammlung tritt mindestens jährlicheinmal zu einer ordentLichen wlit91i"o;r;;;":;;;;; zu-sammen. Die flritgliederversammlung tritt zu einer außer_ordentrichen fvritgriederversammlung zusammen, uenn der uor_stand oder die Hälfte der fvritglieder des vereins es unterder Angabe von Gründen verlangen, oder Lrenn es der vereins_zr,reck erforderlich macht,
2. Aufgaben:

Der ordentlichen wlitgliederversammlung obliegendie Entgegennahme des Berichtes des vorstandes über dieTätigkeit des vereins im abgeraufenen Geschäftsjahrldie Entgegennahme des prüfungsberichtes gemäß § 5,Ziffer S,
die prüfung der Jahresrechnung (nitanz),
die Uahl von Vorstandsmitgliedern,
die Uahl von zurei prüf ern,
die Beschlußfassung über die
die Beschlußfassung über die
in Entr,licklungsländern,
die B ehandlung r,reiterer ihr
B eratungsgeg enstände,
die Festsetzung der Höhe und rälrigkeit des Jahresbeitrages,
die Beschlußf assung zum Ausschruß eines 

'vritgliedes,die Beschlußfassung zur uereinszueckänderung, Aufläsungoder sonstiger satzungsänderungen. Diese Besehlußfassungen
bedürfen einer fvrehrheit von z/s der erschienenen stimm-berechti gten fvlitglieder.

3. Einberufung und Beschlußfähigkeit
a) Die sitzungen der lvlitgliederversammrung uerden durch den

1 ' vorstizend en / die 1 . vorsitzende einberufen und ge-leitet, im uerhinderungsfall durch den stellvertretenden
vorsitzenden / aie stellvertretende vorsitzende.

b) Die lvritgliederversammlung ist beschlußf ähig, uenn ordnungs-
gemäß eingeraden ururde und roindestens ? ryritqlieder des
Uereins anulesend sind.

Entlastung des Vorstandes,
zu unterstützenden projekte

vom Vorstand vorgelegter

I
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c) Die Einberufung erfolgt ufrter uahrung einer Frist vonzuei uoehen. Die fvlltgltuOurr".""rrrr"n 
kann auf dieEinhaltung der Ladungsftlet verzichten.

d ) Im FalIe der BeschLußunrkr" .

sammlung ist die rrr,uun*"hi9keit der tritgriederver-
Der vorstand o"ruu**tun? 

tu vertagen.

mindestens B Tagen 
"r^'::s'f 

uahrung einer Frist von

an dem die ,vlitgrr"o"rtn"o 
lleuen sitzungstermin eo r

die Zahl der anues"n. 
rrt*ämmlung ohne Rücksicht auflen flltgfieder beschlußfähig ist.

anzufertigen, das vom rJ'*toon 
ist ein BeschluBprotokoll

zeichnen ist. 
rst«rtd und einem lvlitglied zu unter_

§ ? Ueruendung des Vereinsvefftt3gens
Bei Auflösung oder Aufhebur
seines bisherigen Zureckes;t 

daa uereins oder bei uegfall

;::, :;;:I:i::::":;iH;:"::'* l, 
";::": ;:H:::;:" : :;" :;i;:: ""

semäß en Zr,,ecke d es e in "_u"r'r'l lr]"];t;;:::'.1"'*.; ".;:::lnn"-
Satzung zu veruenden hat.

Die Satzung uurde
1992 in Attendorn

/r/,*/ fu

in der GrÜn(ll6nsversammlung 
am 06. septemberbesch losser1,
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